
 
 

  
Deutscher Städte- und Gemeindebund │ Marienstraße 6 │ 12207 Berlin │ Telefon 030 77307-0 │ Telefax 030 77307-222 │ E-Mail: dstgb@dstgb.de 

16. Juli 2020 www.dstgb.de │ position@dstgb.de 

Dr. Gerd Landsberg 

ist Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes. 

Der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund vertritt die 

Interessen der Kommunalen 

Selbstverwaltung der Städte und 

Gemeinden in Deutschland und 

Europa. Über seine Mitglieds- 

verbände repräsentiert er rund 

11.000 Kommunen in Deutschland. 

 

Mitgliedsverbände 

•  Bayerischer Gemeindetag  

•  Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz  

•  Gemeinde- und Städtebund Thüringen  

•  Gemeindetag Baden-Württemberg  

•  Hessischer Städte- und 

Gemeindebund  

•  Hessischer Städtetag  

•  Niedersächsischer Städte- und 

Gemeindebund  

•  Niedersächsischer Städtetag  

•  Saarländischer Städte- und 

Gemeindetag  

•  Sächsischer Städte- und Gemeindetag  

•  Schleswig-Holsteinischer 

Gemeindetag  

•  Städte- und Gemeindebund 

Brandenburg  

•  Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen  

•  Städte- und Gemeindebund 

Sachsen-Anhalt  

•  Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern  

•  Städtebund Schleswig-Holstein  

•  Städtetag Rheinland-Pfalz 

 

Alternative Antriebe für die  
Mobilität der Zukunft 

•  Flächendeckenden Ausbau des 
Schnellladenetzes forcieren 

•  Laden und Bezahlen: Nutzer- 
freundlichkeit als Schlüssel 

•  Wasserstoff zur Wettbewerbs-
fähigkeit verhelfen 

•  Kommunale Mobilitätsmanager 
und Fuhrparks fördern

Die Antriebswende als Teil der  

Verkehrswende 

 

Die Verbreitung alternativer An-

triebe im Personen- und Güterver-

kehr ist gemeinsames Ziel von Kom-

munen, Bund und Ländern und ein 

wesentlicher Beitrag zur Verkehrs- 

 

wende in Stadt und Land. Hierbei 

braucht es einen technologieoffe-

nen Ansatz, da sich die infrastruktu-

rellen und topografischen Rahmen-

bedingungen in den Städten und Ge-

meinden ebenso unterscheiden wie 

Anforderungen an Fahrzeugtypen 

oder Reichweiten. Neben dem  

-
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konsequenten Ausbau des ÖPNV 

und Radverkehrs wird die individu-

elle motorisierte Mobilität auch 

weiterhin eine wichtige Rolle im 

Mobilitätsmix der Menschen ein-

nehmen. Dies gilt für ländliche 

Räume, wo ÖPNV-Angebote häufig 

nur bedingte Alternativen darstel-

len, aber auch für viele Städte, die 

sich aufgrund ihrer Siedlungsstruk-

tur und des Umlands nicht aus-

nahmslos mit dem ÖPNV und Rad-

verkehr erschließen lassen. 

  

Im Rahmen des Klimaschutzpro-

gramms sowie des Konjunktur- und 

Zukunftspakets der Bundesregie-

rung wurden wichtige Schritte für 

den bundesweiten Hochlauf der 

Ladeinfrastruktur und des Fahr-

zeugbestands mit Elektroantrieb 

sowie für die weitere Forschung 

und Entwicklung von Elektromobi-

lität und Wasserstoff beschlossen. 

Es braucht differenzierte Förder-

programme, um möglichst viele 

Verkehre künftig emissionsfrei zu 

ermöglichen. Die Zeit drängt, denn 

Deutschland muss zur Erreichung 

der Emissionsziele aber auch aus 

industriepolitischen Gründen in 

den kommenden Jahren zum Vor-

reiter bei der Entwicklung und 

Marktdurchdringung alternativer 

Antriebe werden. 

 

Flächendeckender Ausbau der  

Ladeinfrastruktur 

 

Deutschland braucht ein verlässli-

ches Schnellladenetz, um auch bei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längeren Fahrten eine hohe Ver-

sorgungssicherheit zu gewährleis-

ten.  

 

Um ausreichend Ladepunkte auf 

öffentlichen und privaten Stellplät-

zen, bei Arbeitgebern, aber auch 

auf Parkplätzen des Handels zu 

schaffen, sind alle Akteure gefragt. 

Kommunen und kommunale Un-

ternehmen haben bereits erhebli-

che Anstrengungen unternommen, 

um Ladepunkte aufzubauen. Ne-

ben Versorgungsauflagen für 

Tankstellen, Ladeinfrastruktur be-

reitzustellen, ist daher auch der 

unmittelbare Aufbau eines 

Schnellladenetzes durch den Bund 

notwendig. 

 

Um den Aufbau effektiv zu koordi-

nieren, muss ein Flächenatlas alle 

Aktivitäten im öffentlichen wie 

halböffentlichen Bereich aufneh-

men. Potenziale müssen zukunfts- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerichtet dargestellt und weiter-

hin Voraussetzung der Förderung 

sein. Die Kommunen unterstützen 

bei der Ermittlung geeigneter Flä-

chen vor Ort. Zudem sollten sie bei 

eigenen kleinräumigen Bedarfser-

mittlungen unterstützt werden. 

 

Um alle Nutzerinnen und Nutzer zu 

erreichen, müssen Förderpro-

gramme des Bundes und der Län-

der auch alle Varianten und Stand-

orte für Ladeinfrastruktur umfas-

sen. Dies umfasst öffentliche wie 

halböffentliche Ladepunkte als 

auch die Förderung privaten La-

dens und im speziellen die Unter-

stützung von Wohnungsbaugesell-

schaften. Insbesondere die Situa-

tion von Wohnungseigentümerge-

meinschaften und Mietwohnun-

gen stellt eine besondere Heraus-

forderung dar, der nur durch ent-

sprechende regulative Eingriffe be-

gegnet werden kann. Sowohl Min- 
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destquoten an Ladeinfrastruktur 

als auch Anpassungen des Woh-

nungseigentumsgesetzes zur Ver-

einfachung der Errichtung privater 

Ladepunkte stellen notwendige 

Schritte dar.  

 

Die Industrie ist gefordert, ihre 

technologische Spitzenstellung 

auch im Bereich der Elektromobili-

tät zu sichern. Mit ihrer Investiti-

onskraft muss sie auch im Bereich 

der Ladeinfrastruktur ihren Anteil 

leisten. Eine wesentliche Rolle 

spielen zudem die Stadtwerke vor 

Ort. Ihnen muss ermöglicht wer-

den, eigene Geschäftsmodelle 

umzusetzen, um Investitionen öf-

fentlicher Mittel zu rechtfertigen 

und dauerhaft die Wertschöpfung 

in den Regionen zu stärken. 

 

Laden und Bezahlen:  

Nutzerfreundlichkeit als Schlüssel 

 

Für einen nachhaltigen Markthoch-

lauf der Elektromobilität ist die 

nutzerfreundliche Abwicklung des 

Ladevorgangs zwingende Voraus-

setzung. Derzeit benötigen Elektro-

fahrzeug-Nutzerinnen und -Nutzer 

verschiedene Identifizierungs- und 

Zahlungsmittel, wenn sie das Ge-

schäftsgebiet ihres regionalen Ver-

tragspartners für Autostrom ver-

lassen. Mit etwa 300 Preismodel-

len ist die Tarifstruktur in Deutsch-

land sehr unübersichtlich.  

 

Zudem entstanden mit den ver-

schiedenen Abrechnungsmodellen 

und den IT-Lösungen der Betreiber 

viele Insellösungen.  Nur durch ein-

faches Finden und Reservieren ge-

eigneter und verfügbarer Ladeinf-

rastruktur sowie transparentes 

und diskriminierungsfreies Bezah-

len steigt die Akzeptanz. Es bedarf 

daher einheitlicher Standards mit 

dem Ziel einer automatischen und 

transparenten Abrechnung der La-

devorgänge.  

 

Europäische Rechtsgrundlagen wie 

die Richtlinie über den Aufbau der 

Infrastruktur für alternative Kraft-

stoffe sind mit dem Ziel weiterzu-

entwickeln, ein nutzerfreundliches 

System zu etablieren. Es sollte bei-

spielsweise ermöglicht werden, 

den Tarif des Versorgers mit an die 

Ladesäule zu nehmen. Ähnlich wie 

bei Geldautomaten bezahlen die 

Kunden somit stets und für sie ver-

lässlich, den mit ihrem Versorger 

vereinbarten Preis. Evtl. Mehr- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kosten für die Nutzung der Lade-

säule werden im Innenverhältnis 

zwischen den Betreibern und den 

Versorgern ausgeglichen. Hierbei 

sind die Geschäftsmodelle der Be-

treiber und das Wettbewerbsrecht 

zu berücksichtigen, um Anreize für 

das Errichten von Ladeinfrastruk-

tur nicht zu verringern. 

 

Wasserstoff zur Wettbewerbs- 

fähigkeit verhelfen 

 

Die Nutzung von grünem Wasser-

stoff kann dazu beitragen, die CO2-

Emissionen vor allem in Industrie 

und Verkehr zu verringern. EU und 

Bund haben kürzlich die Hand-

lungsrahmen für eine europäische 

und nationale Wasserstoffstrate-

gie abgesteckt. Nun muss sicherge-

stellt werden, dass durch die ange-

kündigten Fördermittel nicht nur 

der klimafreundliche und emissi-

onsarme Verkehr in Stadt und Land 
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ausgebaut, sondern zusätzliche 

Wertschöpfungspotenziale in den 

Regionen erschlossen werden.  

 

Die Wasserstoff-Technologie muss 

in den kommenden Jahren für ver-

schiedene Nutzungsszenarien wie 

den Güterverkehr auf Straße, 

Schiene und Wasserstraße zur 

Marktreife gebracht und auf Basis 

regionaler Entwicklungskonzepte 

verfügbar gemacht werden. Es be-

darf hierzu einer flächigen Vertei-

lung von Produktionsanlagen und 

Infrastruktur, um regionale Wert-

schöpfung zu stärken. Aus kom-

munaler Sicht bieten sich Chancen, 

um Energie- und Verkehrswende 

sinnvoll miteinander zu kombinie-

ren und die Wirtschaft in den länd-

lichen Räumen an der Entwicklung 

teilhaben zu lassen. 

 

Für den Markthochlauf braucht es 

neben der Forschungsförderung 

zunächst groß angelegte Modell-

projekte in den Regionen, die mit 

ausreichend Mitteln ausgestattet 

sind und eine Vielzahl von Akteu-

ren umfassen. Hierzu müssen so-

wohl städtisch geprägte als auch 

ländlich geprägte Kooperationsge-

biete exemplarisch zu Wasser-

stoffregionen entwickelt werden. 

Die bisherige Förderung der soge-

nannten HyLand-Regionen stellt ei-

nen vielversprechenden Ansatz 

dar, den es nun auszuweiten gilt, 

etwa auf den Bereich des motori-

sierten Individualverkehrs in der 

Fläche. Auch hierin steckt großes 

Potenzial und es gilt die Wettbe-

werbsfähigkeit der Automobilin-

dustrie und ihrer Zulieferer sowie 

der Energiewirtschaft, die für die 

deutsche Wirtschaft unerlässlich 

sind, zu stärken.  

 

Um Wasserstoff auch für überregi-

onale Strecken, bspw. im Güterver-

kehr attraktiv zu machen, ist das 

derzeitige Netz von 84 Wasser-

stoff-Tankstellen in Deutschland 

(Stand 06/2020) auszuweiten. 

 

Rolle der Kommunen 

 

Den Kommunen kommt beim Auf-

bau der Ladeinfrastruktur aber 

auch in den Anwendungsfeldern al-

ternativer Antriebe eine Schlüssel-

rolle zu. Sie unterstützen bei dem 

Finden geeigneter Flächen, geneh-

migen und forcieren den Aufbau 

von Ladeinfrastruktur und sorgen 

mit kommunalen Fuhrparks für  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtbarkeit im Stadt- und Gemein-

debild. Laut des Masterplan Lad-

einfrastruktur der Bundesregie-

rung sollen zukünftig Elektromobi-

litätsmanager die Kommunen beim 

Aufbau von Ladeinfrastruktur un-

terstützen.  

 

Neben dem Vorhalten von Wissen 

zu Genehmigungsprozessen und 

Technik stellt insbesondere die Ko-

ordination zwischen den Akteuren 

vor Ort aber auch innerhalb der 

Verwaltung eine besondere Her-

ausforderung dar. Diese kann in 

den meisten Städten und Gemein-

den bislang nicht durch gesonder-

tes Personal geleistet werden. Es 

bedarf daher einer gezielten För-

derung von Elektromobilitätsma-

nagern durch Bund und Länder 

und eine Verortung dieser Koordi-

nationsfunktion eng bei den Kom-

munen. Denn ohne das Know-how 

und die Ortskenntnis ist ein effi- 
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zienter und vorausschauender 

Ladeinfrastrukturausbau nicht 

möglich. Hierbei ist darauf zu ach-

ten, dass entsprechende Personal-

stellen mit dem Ziel einer dauer-

haften Wahrnehmung dieser Rolle 

langfristig gefördert werden und 

diese eng mit den Institutionen des 

Bundes und der Länder in Verbin-

dung stehen. Erfahrungen mit 

kommunalen Klimaschutzmana-

gern zeigen, dass somit Quer-

schnittsthemen enorm vorange-

bracht werden können, es im Falle 

befristeter Stellen aber nur bedingt 

möglich ist, geeignetes Personal zu 

finden. 

 

Umrüstung von  

Kommunalfahrzeugen 

 

Die Umrüstung kommunaler Fuhr-

parks trägt maßgeblich dazu bei, al-

ternative Antriebe sichtbar zu ma-

chen und Emissionen vor Ort zu 

senken. Dies zeigen unter anderem 

die Erfahrungen aus dem wirksa-

men Sofortprogramm Saubere 

Luft. Die Förderung zur Beschaf-

fung von Elektro-, Wasserstoff- 

bzw. Brennstoffzellenfahrzeugen 

im ÖPNV und kommunalen Fuhr-

parks muss auch vor dem Hinter-

grund der Umsetzung der europä-

ischen Clean Vehicles Directive ei-

nen wesentlichen Schwerpunkt 

der Bundes- und Landesförderung 

bilden. Die somit vorgegebenen 

Beschaffungsquoten für emissions-

freie Fahrzeuge sind sonst nicht zu 

erreichen. Hierbei bedarf es eines 

differenzierten Förderansatzes, 

um lokale Rahmenbedingungen 

wie Topografie, längere Umläufe 

im ländlichen ÖPNV oder die An-

forderungen kommunaler Ab-

fallentsorgung zu berücksichtigen 

und die Fahrzeugförderung auch 

nach ihrer Wirksamkeit auszurich-

ten. Aufgrund der unterschiedli-

chen regionalen Rahmenbedingun-

gen sollten Zielvorgaben stets bun-

desweit erfolgen. 

 

Erfahrungen aus dem Schaufenster 

Elektromobilität und weiteren Pro-

grammen zeigen, dass batteriebe-

triebene Dienstfahrzeuge in Ver-

bindung mit modernem Fuhrpark- 

und Mobilitätsmanagement Poten-

zial besitzen, Mobilitätsmuster der 

Kommunalverwaltungen und ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu verändern. Modelle des betrieb-

lichen Carsharings mit einer Er-

möglichung zur Nutzung durch 

Dritte außerhalb der Dienstzeiten 

sind geeignet, um Elektromobilität 

nicht nur sichtbar, sondern auch 

erfahrbar zu machen. Es bedarf da-

her der Unterstützung weiterer 

Projekte, um die Erfolgsfaktoren 

für modernes Fuhrparkmanage-

ment herauszustellen und bun-

desweit auszurollen. 

 

Emissionsfreie Logistik 

 

Einen wesentlichen Baustein für 

saubere und leise Mobilität in den 

Städten und Gemeinden stellt 

letztlich auch der Güterverkehr 

dar. Neben der Verlagerung auf die 

Schiene braucht es auch hier einen 

Antriebswechsel, um Emissionen 

zu verringern und nachhaltige Lie-

ferketten zu entwickeln. In urba-

nen Gebieten stellen E-Lastenräder 

und leichte elektrische Lieferfahr-

zeuge eine sinnvolle Alternative für 

die Belieferung der letzten Meile 

dar. Auch die Wirtschaft und insbe-

sondere die Logistik- und Paket-

branche sind hier im Zusammen-

spiel mit den Kommunen gefor-

dert, zukunftsträchtige Lieferkon-

zepte zu entwickeln. Mit zertifi-

zierten Prozessen und der Förde-

rung von Fahrzeugen und Modell-

projekten in den Kommunen kön-

nen Bund und Länder die Entwick-

lung emissionsarmer Logistik un-

terstützen.  

 

Berlin, 16.07.2020 


